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Anlage 27 
Fachspezifische Anlage für das Fach Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt 
 
vom 12.09.2018*) 
- Lesefassung- 
 
 
1.    Bachelorgrad 
 
Die Fakultät für Informatik, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften bietet das Fach Betriebswirtschaftslehre mit 
juristischem Schwerpunkt mit dem Abschluss „Bachelor of Arts (B.A.)“ an. 
 
 
2.    Ziele des Studiums 
 
Der Bachelor-Studiengang „Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt“ vermittelt durch 
praxisbezogenes Lernen eine auf wissenschaftlichen Grundlagen beruhende Bildung, die zu selbstständigem 
Handeln im Beruf und zur wissenschaftlichen Qualifikation in weiterführenden Studiengängen befähigt. Er setzt 
sich mit zwei zentralen Herausforderungen inhaltlicher und methodischer Natur auseinander: 
 

• dem   Verständnis   der   Fächer   BWL,   VWL   und   Rechtswissenschaft   unter   Einbeziehung   
ihrer  wissenschaftlichen Methoden; 

 
• der wachsenden Globalisierung der Wirtschaft und der Integration und Vernetzung ökonomischer und 

rechtlicher Institutionen auf nationaler und internationaler Ebene sowie den sich daraus ergebenden 
ökonomischen und rechtlichen Fragestellung. 

 
Der Studiengang steht unter folgenden Zielsetzungen: 
 

• Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden zu Selbstständigkeit, Problembewusstsein 
und Kritikfähigkeit; 
 

• fachlicher    Wissenserwerb,    namentlich    Erlangung    von     Kenntnissen    über     Analyse-     und 
Problemlösungsmethoden und Fähigkeit, diese Methoden selbstständig anzuwenden und schöpferisch 
weiterzuentwickeln; 
 

• Bezug zur Praxis, wie sie sich in den späteren Berufsfeldern der Studierenden schwerpunktmäßig 
ergibt, beispielsweise in analytischen, planenden, ausführenden und/oder leitenden Tätigkeiten in 
Unternehmen, selbstständigen beratenden Berufen, staatlichen Einrichtungen und Verbänden; 
 

• Erwerb von Kenntnissen in den fachbezogenen internationalen Verkehrssprachen zur Förderung der im 
Studium angelegten Möglichkeiten der Internationalisierung des Studiums und der späteren 
Berufspraxis; 

 
• Vermittlung allgemeiner Fähigkeiten wie: Finden und Darstellen eines oder mehrerer Lösungszugänge 

zu einem gestellten Problem; Anwendung verschiedener theoretischer Ansätze und Methoden, 
Kompetenz in der mündlichen und schriftlichen Kommunikation, auch auf fachlicher Ebene; 
Untersuchung eines Problems anhand betriebswirtschaftlicher und rechtswissenschaftlicher Literatur 
sowie unter Nutzung empirischer Untersuchungszugänge; soziale Kompetenz im Team; Setzung 
sachangemessener Prioritäten; Fähigkeit zur Einteilung von Zeit und anderen Ressourcen; 

 
• Vermittlung konkreter Fähigkeiten wie: Kenntnis und Umsetzung von 

Konzepten der Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und der Rechtswissenschaft zur 
Bearbeitung betriebswirtschaftlicher und rechtlicher Fragestellungen; Vertrautheit mit den juristischen 
Grundlagen wirtschaftlichen Handelns; empirische Abschätzung und systematischer Vergleich 
verschiedener alternativer Problemlösungen; 

 
• Vermittlung  von   Kenntnissen  und   Erfahrungen  zu   grundlegenden  Entscheidungsproblemen  der 

Betriebswirtschaftslehre, Methoden der Kosten- und Leistungsrechnung, externer Rechnungslegung, 



Investitions-  und  Finanzierungsrechnung,  Grundlagen  des  Marketings  und  des 
Produktionsmanagements, Organisation und Personalführung in Unternehmen, Mikro- und 
Makroökonomik, quantitativ-analytischer Grundlagen betriebswirtschaftlicher Fragestellungen, 
Grundlagen der für unternehmerisches Handeln besonders relevanten juristischen Kernbereiche sowie 
der Rolle der Wirtschaftswissenschaftlerin bzw. des Wirtschaftswissenschaftlers/der Managerin bzw. 
des Managers in der Gesellschaft und der Auswirkungen betriebswirtschaftlichen Handels auf 
gesellschaftliche Prozesse und die natürliche Umwelt; 

 
• Vermittlung besonderer Fähigkeiten in ausgewählten Anwendungsfächern der Betriebswirtschaftslehre 

und den Rechtswissenschaften, in mindestens einer Fremdsprache (Rechtssprache) sowie in 
ausgewählten interdisziplinären Aspekten. 

 
Das Fach Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt umfasst 120 Kreditpunkte, die sich in zwei 
Blöcke zu je 30 Kreditpunkten und einem Block zu 60 Kreditpunkten aufteilen. 
 
 
3.   Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt: Basiscurriculum 
 
(1)   Mit  diesem  Studienabschnitt  werden  folgende  Ziele  verfolgt:  Vermittlung  von  Kenntnissen  in  den 
Grundlagenfächern des Rechts (Privatrecht, Öffentliches Recht) und der Betriebswirtschaftslehre 
 
(2)   Es sind folgende Basismodule als Pflichtmodule zu studieren: 
 

Modulbezeichnung Art und Menge der 
Lehrveranstaltungen 

KP Art und Anzahl der Modulprüfungen 

wir010 
Einführung in das Bürgerliche Recht 
und in die Methodik der juristischen 
Fallbearbeitung 

1 VL 
1 UE 

6 1 Prüfungsleistung: 
1 Klausur/Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple 
Choice) (i.d.R. 120 Min.) oder 
1 mündl. Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 
1 Hausarbeit (max. 15 Seiten) oder 
1 Referat (max. 30 Min.) oder 
1 Portfolio (max. 5 Leistungen) 

wir140 
Grundlagen des EU-Wirtschafts- 
rechts und Grundzüge des 
Arbeitsrechts 
 

2 VL* 6 1 Prüfungsleistung pro Semester:   
1 Klausur/Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple 
Choice) (i.d.R. 120 Min.) oder 
1 mündl. Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 
1 Hausarbeit (max. 15 Seiten) oder 
1 Referat (max. 30 Min.) oder 
1 Portfolio (max. 5 Leistungen) oder 
2 Teilprüfungen (je 1 Klausur/Antwort-Wahl- 
Verfahren (Multiple Choice) i.d.R. 60 Min. 
oder 
1 mündl. Prüfung, i.d.R. 10 Min. oder 
1 Hausarbeit max. 8 Seiten oder Referat 
max. 15 Min. oder Portfolio mit Gewichtung 
50 % : 50 %) 

wir021 
Buchhaltung und Abschluss 
 

1 VL 
1 TU 

6 1 Prüfungsleistung: 
1 Klausur/Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple 
Choice) (i.d.R. 60 – 90 Min.) oder 
1 mündl. Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 
1 Hausarbeit (max. 15 Seiten) 
1 Referat (max. 30 Min.) oder 

 1 Portfolio (max. 5 Leistungen) 



wir011 
Einführung in die BWL 

1 VL 
1 TU 

6 1 Prüfungsleistung: 
1 Klausur/Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple 
Choice) (i.d.R. 60 – 90 Min.) oder 
1 mündl. Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 
1 Hausarbeit (max. 15 Seiten) 
1 Referat (max. 30 Min.) oder 
1 Portfolio (max. 5 Leistungen) 

wir040 
Grundlagen des öffentlichen 
Wirtschaftsrechts und Einführung in 
das Verfassungsrecht 
 

2 VL* 6 1 Prüfungsleistung pro Semester:  
1 Klausur/Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple 
Choice) (i.d.R. 120 Min.) oder 
1 mündl. Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 
1 Hausarbeit (max. 15 Seiten) oder 
1 Referat (max. 30 Min.) oder 
1 Portfolio (max. 5 Leistungen) oder 
2 Teilprüfungen (je 1 Klausur/Antwort-Wahl- 
Verfahren (Multiple Choice) i.d.R. 60 Min. 
oder 
1 mündl. Prüfung, i.d.R. 10 Min. oder 
1 Hausarbeit max. 8 Seiten oder Referat 
max. 15 Min. oder Portfolio mit Gewichtung 
50 % : 50 %) 

Gesamt  30  

 
*Die Module wir040 und wir140 erstrecken sich über zwei Semester. 
 
 
4.   Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt: Aufbaucurriculum 
 
(1)   Ziele: Vermittlung vertiefter Kenntnisse in besonderen Bereichen des Privatrechts und des Öffentlichen 
Rechts sowie des Rechnungswesens. 
 
(2)   Folgende Aufbaumodule  im Umfang von 30 Kreditpunkten sind zu studieren: 
 

Modul- 
bezeichnung 

Modul-
typ 

Art und Menge 
der 

Lehrver- 
anstaltungen 

KP Art und Anzahl der Modulprüfungen 

wir050 
Handelsrecht und 
Vertiefung in die Methodik 
der juristischen 
Fallbearbeitung 

Pflicht 1 VL 
1 UE* 

6 1 Prüfungsleistung: 
1 Klausur/Antwort-Wahl-Verfahren 
(Multiple Choice) (i.d.R. 120 Min.) oder 
1 mündl. Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 
1 Hausarbeit (max. 15 Seiten) oder 
1 Referat (max. 30 Min.) oder 
1 Portfolio (max. 5 Leistungen)* 

wir060 
Financial Accounting 

Pflicht 1 VL 
1 TU 

6 1 Prüfungsleistung: 
1 Klausur/Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple 
Choice) (i.d.R. 60 – 90 Min.) oder 
1 mündl. Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 
1 Hausarbeit (max. 15 Seiten) 
1 Referat (max. 30 Min.) oder 
1 Portfolio (max. 5 Leistungen) 

wir350 
Wirtschaftsverwaltungs- 
und 
Umweltrecht 

Pflicht 2 VL 6 1 Prüfungsleistung: 
1 Klausur/Antwort-Wahl-Verfahren 
(Multiple Choice) (i.d.R. 120 Min.) oder 
1 mündl. Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 
1 Hausarbeit (max. 15 Seiten) oder 
1 Referat (max. 30 Min.) oder 
1 Portfolio (max. 5 Leistungen)* 



wir500 
Schadensersatz
recht/ 
Sachenrecht 

Pflicht 2 VL 6 1 Prüfungsleistung: 
1 Klausur/Antwort-Wahl-Verfahren 
(Multiple Choice) (i.d.R. 120 Min.) oder 
1 mündl. Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 
1 Hausarbeit (max. 15 Seiten) oder 
1 Referat (max. 30 Min.) oder 
1 Portfolio (max. 5 Leistungen)* 

wir510 
Kollektives Arbeitsrecht/ 
Atypische 
Arbeitsverhältnisse 

Pflicht 2 VL 6 1 Prüfungsleistung: 
1 Klausur/Antwort-Wahl-Verfahren 
(Multiple Choice) (i.d.R. 120 Min.) oder 
1 mündl. Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 
1 Hausarbeit (max. 15 Seiten) oder 
1 Referat (max. 30 Min.) oder 
1 Portfolio (max. 5 Leistungen)* 

Gesamt   30  
 
*Das Modul wir050 erstreckt sich über zwei Semester 
 
 
5.    Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt: Akzentsetzung 
 
(1)   Ziele: Vermittlung spezieller und vertiefter Kenntnisse in ausgewählten Fächern der 
Betriebswirtschaftslehre, der Volkswirtschaftslehre, der Steuerlehre und der Rechtswissenschaften. 
 
(2)   Aus den nachfolgend aufgelisteten Akzentsetzungsmodulen sind zehn Module im Umfang von 60 
Kreditpunkten zu studieren, wobei folgende Beschränkungen der Wahlmöglichkeiten bei den 
Wahlpflichtmodulen zu beachten sind: 
 
Die im Folgenden als Pflichtmodule gekennzeichneten Akzentsetzungsmodule sind zu studieren. 
 
Aus den folgenden Wahlpflichtmodulen ist jeweils zu wählen: 

• ein Modul aus wir083 und wir082,  
• ein Modul aus wir400, wir160 und wir221, 
• ein Modul aus wir090, wir100, wir110 und wir390. 

 
Modulbezeichnung Modul- 

typ 
Art und Menge 

der 
Lehrver-

anstaltungen 

KP Art und Anzahl der Modulprüfungen 
 

wir041 
Einführung in die VWL 

Pflicht 1 VL 
1 TU 

6 1 Prüfungsleistung: 
1 Klausur/Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple 
Choice) (i.d.R. 60 – 90 Min.) oder 
1 mündl. Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 
1 Hausarbeit (max. 15 Seiten) 
1 Referat (max. 30 Min.) oder 
1 Portfolio (max.5  Leistungen) 
 
Bonusleistungen im Sinne des § 11 Abs. 15 sind 
möglich; dazu werden übungsbegleitend in 
Gruppen (3 – 7 Personen) zu bearbeitende 
Aufgabenblätter bereitgestellt. Von diesen werden 
drei bewertet. Wird im arithmetischen Mittel 80-
95% der maximalen Punktzahl erreicht, verbessert 
sich die Note einer mit mindestens 4,0 bewerteten 
Klausur des Ersttermins um max. 0,4 Notenpunkte.
Ein arithmetisches Mittel größer als 95% führt zu 
einer Verbesserung um 0,7 Notenpunkte. 



wir120 
Mikroökonomische Theorie 

Pflicht 1 VL 
1 TU 

6 1 Prüfungsleistung: 
1 Klausur/Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple 
Choice) (i.d.R. 60 – 90 Min.) oder 
1 mündl. Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 
1 Hausarbeit (max. 15 Seiten) 
1 Referat (max. 30 Min.) oder 
1 Portfolio (max. 5 Leistungen) 
 
Bonusleistungen im Sinne des § 11 Abs. 15 sind 
möglich; dazu werden übungsbegleitend in 
Gruppen (3 – 7 Personen) zu bearbeitende 
Aufgabenblätter bereitgestellt. Von diesen werden 
drei bewertet. Wird im arithmetischen Mittel 80-
95% der maximalen Punktzahl erreicht, verbessert 
sich die Note einer mit mindestens 4,0 bewerteten 
Klausur des Ersttermins um max. 0,4 Notenpunkte.
Ein arithmetisches Mittel größer als 95% führt zu 
einer Verbesserung um 0,7 Notenpunkte.  

wir520 
International and EU 
Economic 
Law 

Pflicht 2 VL 6 1 Prüfungsleistung: 
1 Klausur/Antwort-Wahl-Verfahren 
(Multiple Choice) (i.d.R. 120 Min.) oder 
1 mündl. Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 
1 Hausarbeit (max. 15 Seiten) oder 
1 Referat (max. 30 Min.) oder 
1 Portfolio (max. 5 Leistungen) 

wir070 
Einführung in das 
Marketing 

Pflicht 1 VL 
1 TU 

6 1 Prüfungsleistung: 
1 Klausur/Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple 
Choice) (i.d.R. 60 – 90 Min.) oder 
1 mündl. Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 
1 Hausarbeit (max. 15 Seiten) 
1 Referat (max. 30 Min.) oder 
1 Portfolio (max. 5 Leistungen) 
 
Eine Bonusleistung im Sinne des § 11 Abs. 15 
kann durch eine kurze Ausarbeitung und ein 
Kurzreferat zu einem vorgegebenen Thema im 
Tutorium erbracht werden;  
die Leistungen werden bewertet und für eine 
Leistung  
-              ab 2,3 bis 1,0 wird ein Bonus von 0,7 
Notenpunkten  
-              ab 3,3 bis 2,7 wird ein Bonus von 0,3 
Notenpunkten  
vergeben 

wir530 
Gesellschaftsrecht/ 
Verbraucherschutzrecht 

Pflicht 1 VL 
1 SE 

6 1 Prüfungsleistung: 
1 Klausur/Antwort-Wahl-Verfahren 
(Multiple Choice) (i.d.R. 120 Min.) oder 
1 mündl. Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 
1 Hausarbeit (max. 15 Seiten) oder 
1 Referat (max. 30 Min.) oder 
1 Portfolio (max. 5 Leistungen) 

wir083 
Beschaffung, Produktion 
und Logistik 

Wahl- 
pflicht 

1 VL 
1 TU 

6 1 Prüfungsleistung: 
1 Klausur/Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple 
Choice) (i.d.R. 60 – 90 Min.) oder 
1 mündl. Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 
1 Hausarbeit (max. 15 Seiten) 
1 Referat (max. 30 Min.) oder 
1 Portfolio (max. 5 Leistungen) 



wir082 
Corporate Finance 

Wahl- 
pflicht 

1 VL 
1 TU 

6 1 Prüfungsleistung: 
1 Klausur/Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple 
Choice) (i.d.R. 60 – 90 Min.) oder 
1 mündl. Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 
1 Hausarbeit (max. 15 Seiten) 
1 Referat (max. 30 Min.) oder 
1 Portfolio (max. 5 Leistungen) 

wir400 
Strategisches und 
internationales 
Marketing 

Wahl- 
pflicht 

1 VL 
1 SE/1 UE 

6 1 Prüfungsleistung: 
1 Klausur/Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple 
Choice) (i.d.R. 60 – 90 Min.) oder 
1 mündl. Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 
1 Hausarbeit (max. 15 Seiten) 
1 Referat (max. 30 Min.) oder 
1 Portfolio (max. 5 Leistungen) 
 
Eine Bonusleistung im Sinne des § 11 Abs. 15 
kann durch eine kurze Ausarbeitung und ein 
Kurzreferat zu einem vorgegebenen Thema im 
Tutorium erbracht werden;  
die Leistungen werden bewertet und für eine 
Leistung  
-              ab 2,3 bis 1,0 wird ein Bonus von 0,7 
Notenpunkten  
-              ab 3,3 bis 2,7 wird ein Bonus von 0,3 
Notenpunkten  
vergeben. 

wir160 
Entrepreneurship 

Wahl- 
pflicht 

1 VL 
1 UE oder 1 SE 

6 1 Prüfungsleistung: 
1 Klausur/Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple 
Choice) (i.d.R. 60 – 90 Min.) oder 
1 mündl. Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 
1 Hausarbeit (max. 15 Seiten) 
1 Referat (max. 30 Min.) oder 
1 Portfolio Leistungen) 

wir100 
Unternehmensstrategien 

Wahl- 
pflicht 

1 VL 
1 TU 

6 1 Prüfungsleistung: 
1 Klausur/Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple 
Choice) (i.d.R. 60 – 90 Min.) oder 
1 mündl. Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 
1 Hausarbeit (max. 15 Seiten) 
1 Referat (max. 30 Min.) oder 
1 Portfolio (max. 5 Leistungen) 

wir032 
Managerial Accounting 

Pflicht 1 VL 
1 TU 

6 1 Prüfungsleistung: 
1 Klausur/Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple 
Choice) (i.d.R. 60 – 90 Min.) oder 
1 mündl. Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 
1 Hausarbeit (max. 15 Seiten) 
1 Referat (max. 30 Min.) oder 
1 Portfolio (max. 5 Leistungen) 

wir221 
Einführung in die 
betriebswirtschaftliche 
Steuerlehre 

Wahl-
pflicht 

2 VL 6 1 Prüfungsleistung: 
1 Klausur/Antwort-Wahl-Verfahren 
(Multiple Choice) (i.d.R. 120 Min.) oder 
1 mündl. Prüfung (i.d.R. 20Min.) oder 
1 Hausarbeit (max. 15 Seiten) oder 
1 Referat (max. 30 Min.) oder 
1 Portfolio (max. 5 Leistungen) 



wir090 
Human Resource 
Management 

Wahl- 
pflicht 

2 VL 6 1 Prüfungsleistung: 
1 Klausur/Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple 
Choice) (i.d.R. 60 – 90 Min.) oder 
1 mündl. Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 
1 Hausarbeit (max. 15 Seiten) 
1 Referat (max. 30 Min.) oder 
1 Portfolio (max. 5 Leistungen) 

wir110 
Makroökonomische 
Theorie 

Wahl- 
pflicht 

1VL und 1 TU  
oder  
1 VL und 1 UE 

6 1 Prüfungsleistung: 
1 Klausur/Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple 
Choice) (i.d.R. 60 – 90 Min.) oder 
1 mündl. Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 
1 Hausarbeit (max. 15 Seiten) 
1 Referat (max. 30 Min.) oder 
 
1 Portfolio (max. 5 Leistungen) 
 
Bonusleistungen im Sinne des § 11 Abs. 15 sind 
möglich; dazu werden übungsbegleitend in 
Gruppen (3 – 7 Personen) zu bearbeitende 
Aufgabenblätter bereitgestellt. Von diesen werden 
drei bewertet. Wird im arithmetischen Mittel 80-
95% der maximalen Punktzahl erreicht, verbessert 
sich die Note einer mit mindestens 4,0 bewerteten 
Klausur des Ersttermins um max. 0,4 Notenpunkte.
Ein arithmetisches Mittel größer als 95% führt zu 
einer Verbesserung um 0,7 Notenpunkte.. 
 
 

wir390 
Financial Management 

Wahl- 
pflicht 

1 VL 
1 UE oder 1 SE 

6 1 Prüfungsleistung: 
1 Klausur/Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple 
Choice) (i.d.R. 60 – 90 Min.) oder 
1 mündl. Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 
1 Hausarbeit (max. 15 Seiten) 
1 Referat (max. 30 Min.) oder 
1 Portfolio (max. 5 Leistungen) 

mat990 
Mathematik für Ökonomen 

Pflicht 1 VL, 1 UE 6 1 Prüfungsleistung: 
1 Klausur/Antwort-Wahl-Verfahren 
(Multiple Choice) (i. d. R. 60 - 90 
Min.) oder 
1 mündl. Prüfung (i. d. R. 20 Min.) 
oder 
1 Hausarbeit (max. 15 Seiten) 
oder 
1 Referat (max. 30 Min.) oder 
1 Portfolio (max. 5 Leistungen) 

Gesamt   60  
 
 
6. Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt: Professionalisierung 
 
Die Studierenden erhalten im Professionalisierungsbereich die Möglichkeit, aus dem 
Professionalisierungsangebot der Universität Module im Umfang von 30 Kreditpunkten auszuwählen. Es wird 
nachdrücklich empfohlen, dabei im 2. Fachsemester „Statistik I für Wirtschaftswissenschaftler“ (wir150) (6 KP) 
und im 4. Fachsemester „Wissenschaftliches Arbeiten in den Wirtschaftswissenschaften“ (pb263) (6 KP) zu 
belegen. Bei Interesse, den Bachelor Betriebswirtschaftslehre mit internationaler Ausrichtung zu studieren, ist 
es sinnvoll, im Professionalisierungsbereich die Module „Rechts- und Wirtschaftssprache“ wir934, pb249, 
wir935, pb251, wir933, pb253 (6 KP) und „Rechtsvergleichung“ (pb053) (6 KP) zu studieren. 
 
 
 



7. Ausführungsbestimmungen zu Praxismodulen 
 
(1) Die Studierenden absolvieren ein Praxismodul von 15 Kreditpunkten. Dieses umfasst in der Regel ein 
Praktikum oder mehrere Praktika mit einer Gesamtdauer von mindestens acht Wochen (bei Vollzeittätigkeit) 
sowie eine begleitende Lehrveranstaltung. 
 
(2) Die Praktika sollen in Betrieben, gemeinnützigen oder öffentlichen Einrichtungen (einschließlich 
Hochschulen), Verbänden oder Organisationen abgeleistet werden. Die Tätigkeit der Praktikantinnen und 
Praktikanten soll einen deutlichen inhaltlichen Bezug zum Studienfach aufweisen und dem Anspruchsniveau 
des Studienziels angemessen sein. 
 
(3) Die Begleitung gemäß Nr. (1) Satz 2 erfolgt im Rahmen solcher Lehrveranstaltungen, die an Themen der 
Praktika anknüpfen und deren Lehrende die Betreuung eines Praktikumsberichts gewährleisten können. 
 
(4) Ein Praktikumsbericht soll Angaben über Arbeitsweise und Struktur des Praktikumsanbieters, die 
Beschreibung der eigenen Arbeit und der Arbeitsergebnisse sowie eine Reflexion über die eigenen Tätigkeiten 
und die dabei gemachten Erfahrungen enthalten.  Der Praktikumsbericht wird von der bzw. dem 
Praktikumsbeauftragten des Departments für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften oder einer bzw. einem 
von ihr/ihm beauftragten Lehrenden mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 
 
(5) Für die Bescheinigung der erfolgreichen Teilnahme am Praktikum bzw. den Praktika gilt Anlage 3 Abschhnitt 
E.2 entsprechend, wobei die bzw. der die begleitende Lehrveranstaltung durchführende Lehrende als 
Modulverantwortliche bzw. Modulverantwortlicher fungiert. Das Praktikum bzw. die Praktika werden nicht 
benotet. 
 
(6) Eine vor dem Studium erbrachte außeruniversitäre Leistung kann auf Antrag als Praxismodul angerechnet 
werden, wenn: 

a) es sich um eine abgeschlossene Ausbildung in einem für das Studienziel relevanten, staatlich 
anerkannten, Ausbildungsberuf handelt oder 

b) ein Betriebspraktikum von mindestens 12 Wochen (bei Vollzeittätigkeit) Dauer abgeleistet wurde und 
ein mit der bzw. dem Praktikumsbeauftragten abgestimmter Praktikumsbericht vorgelegt wird. In Bezug 
auf den Praktikumsbericht gelten die Regelungen in Nr. (4) entsprechend. 

 
(7) Im Ausland erfolgreich abgelegte praxisorientierte Studienleistungen im Umfang von mindestens 12 
Kreditpunkten können in Verbindung mit einem von der bzw. dem Studierenden anzufertigenden Bericht (ca. 15 
Seiten) auf Antrag als Praxismodul angerechnet werden. Der Bericht soll eine Reflexion über den Praxisbezug 
der absolvierten Module und ihren Einfluss auf die eigene Berufswahl enthalten. Er wird von der bzw. dem 
Praktikumsbeauftragten des Departments für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften oder einer bzw. einem 
von ihm beauftragten Lehrenden mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. Die Auswahl der für eine 
Anrechnung in Frage kommenden praxisorientierten Module hat in Abstimmung mit dem 
Praktikumsbeauftragten des Departments für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften oder einer von ihm 
beauftragten Person zu erfolgen. 
 
(8) Für das Praxismodul angerechnete Leistungen können nicht für weitere Anrechnungen genutzt werden. 
 
(9) Weitere besondere Bestimmungen für Studierende mit außerschulischem Berufsziel sind in Anlage 3a 
dieser Ordnung zu finden. 
 
 
8. Prüfungsformen 
 
Es sollen mindestens drei verschiedene Arten von Modulprüfungen gemäß §11 BPO absolviert werden, davon 
mindestens ein Referat oder eine Hausarbeit oder ein Portfolio. 
 
 
9.    Bachelorarbeitsmodul im Fach Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt 
 
Die fachwissenschaftliche Bachelorarbeit wird von einem Kolloquium oder Seminar oder Projekt im Umfang von 
drei Kreditpunkten vorbereitet und begleitet; für die Bachelorarbeit sind zwölf Kreditpunkte vorgesehen. Damit 
beträgt die Bearbeitungszeit zehn Wochen. Wird die fachwissenschaftliche Bachelorarbeit während eines 



Auslandsaufenthalts an einer Partneruniversität angefertigt, so kann der Besuch geeigneter Veranstaltungen 
der Partneruniversität als Äquivalent des begleitenden Kolloquiums, Seminars oder Projekts anerkannt werden. 
 
 
10.  Teilzeitstudium 
 
Ein Teilzeitstudium ist auf Antrag möglich (§ 4 Absatz 2 BPO). Der Fach-Bachelor-Studiengang 
Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt bietet die Möglichkeit zum Teilzeitstudium. Eine 
Fachstudienberatung im Fach Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt wird dabei dringend 
empfohlen, um die notwendige Planung des individuellen Studienverlaufs vorzunehmen. Das Teilzeitstudium 
orientiert sich an der Ordnung zur Regelung des Teilzeitstudiums an der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg vom 28.09.2012 in der jeweils gültigen Fassung. 
 
 
11.  Freiversuch und Prüfungstermine 
 
Freiversuch und Freiversuch zur Notenverbesserung sind im Fach Betriebswirtschaftslehre mit juristischem 
Schwerpunkt (Fach-Bachelor) ausgeschlossen. Bei der Prüfungsform Klausur werden in der 
veranstaltungsfreien Zeit die direkt auf die Veranstaltungszeit folgt, in welcher die Veranstaltung besucht wurde, 
zwei Prüfungstermine angeboten, zwischen denen die Studierenden wählen können. 


